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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Dr. Dillersberger und Genossen vom 

17. Dezember 1987. Nr. 1411/J-NR-87. 

"Wagenstandsanzeiger auf dem Bahnhof 

Kufstein" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Frag~l u~~: 

Das Pariser Abkommen aus dem Jahre 1946 sieht di~ Gleich

~tellung der deutschen und italienischen Sprache ~eiden 

zweisprachigen Ortsbezeichnungen in S~dtirol vor. D~r~us er

gibt sich, daß für die Orte in Slidtirol amtliche Ortsbezeich~ 

nungen sowohl in deutscher als auch in italienischer Sprache 

vorgesehen sind bzw. verwendet werden. Die Gleichstellung der 

deutschen mit den italienischen Ortsbezeichnungen in SUdtirol 

wird auch dadurch dokumentiert, daß in bilater~len Abkommen 

mit Italien SUdtiroler Ortsnamen doppelsprachig angefUhrt 

werden. s6 z.B. im IYAbkomrnen zwischen der Republik österreich 

und der italienischen Republik Uber die Regelung des Grenz

liberganges der Eisenbahnen" vom 29. März 1974, wo die in 

SUdtirol gelegenen Gemeinschaftsbahnhöfe Brenner/Brennero und 

Innichen/San Candido doppelsprachig angeflihrt sind, während 

der ebenfalls in Italien, jedoch außerhalb SUdtirols gelegene 

Gemeinschaftsbahnhof Tarvisio Centrale lediglich in italieni

scher Sprache angefUhrt ist. Auch in weiteren zwischenstaat

lichen Regelungen sowie in den Fahrplänen der österreichi

schen Bundesbahnen, der Deutschen Bundesbahn und der Italie

nischen Staatsbahnen sind SUdtiroler Or~e bzw. Bahnhöfe 

doppelepraohig engefUhrt. Hiebei ist im Auge zu behalten, daß 
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diese schriftlichen Aufzeichnungen fUr ein verschieden

sprachiges Publikum bestimmt sind. Dieser Praxis wUrde es 

entsprechen, daß auch im Bahnhof Kufstein die in SUdtirol 

gelegenen Bahnh6fe auf Wagenstandsanzeigern doppelsprachig 

angefUhrt werden. Ich habe dafUr Sorge zu tragen, daß die 

österreichischen Bundesbahnen nationale und internationale· 

Regelungen einhalten. 

Wien, am 25. Jänner 1988 

Der BIn esminister 
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